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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

28.04.2006 

Geschäftszahl 

2004/05/0322 

Rechtssatz 

Nach Punkt 4.1. der gemäß § 7 Z. 24 ElWOG erlassenen Sonstigen Marktregeln (allgemeine 
Reservierungsregeln) bleiben "Ansprüche auf Transportquerschnitte an internationalen Kuppelstellen, die auf 
Verträge zurückzuführen sind, die vor dem 19. Februar 1999 

abgeschlossen wurden, ... von dieser Regelung unberührt." Diese 

Bevorzugung von Altverträgen ist unzweifelhaft von der Ausschlusswirkung der 
Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie 96/92 EG erfasst. 


